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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 
DES KANTONS SOLQIJ::LLU:W---:----::7 

r,·: .. ur rwump\3nung 
-----·--·· :-.----~----- VOM 

10. September i976 t '-------- ----\· 
r. 5301 

Die Einwohnerg_e1E.,einde E__g_erkirtg~1 unte em Regierungsrat 
die folgenden Strassen- und Daulinienpläne zur Genehmigung: 

! .. Abänderung nördlich Vorstadt 
II.·: Abänderung nördi'ich Bühlstrasse 

l .. ... , 
III. Abänderung zwf.s chen Kanzel- und Tannackerstrasse 

I. Abänderung nördlich Vor§._tadt (Plan Nr. 9199) 

Mit dem Plan sollen ein im Zonenplan sowie im Strassen- und 
Baulinienplan II 0st11 enthaltener Weg im Gebiet Vorst;adt und 
die zugehörigen Baulinien aufgehoben werden •. (Ueichzei tig 
wird der in diesem Bereich verlaufende gesetzliche Waldab 
stand von 30 m planlich s'ichergestell t. 

Die Aufhebung des Weges ist zweckmässig, da dieser durch 
starke Gefälle keine Ersch:Liessungsfunktion übernehmen kann - . . - . .. ~ .. ,. 

und auch keine wichtige Fussgängerverbindw1g darstellt. 

II. Abänderung pördli.ch Bühlstrasse_ (Plan Nr. _ 92_06) 

In diesem Plan wird .die bergsei tig~ Baulinie entlang der 
Bühlstrasse von 6 m auf 5-rn ab Trottoirrand reduziert. Gegen 

. . . . } . . 

diese geringf-Ugige Aenderung sind keine ·vorbehalte anzubringen. 

III. Abänderu.iig zwischen Kanzel- und Tani1~6i~~it';cisse ···':···;_. 
(Plan. Nr. 9198) . _ _ . 

; . 

Mit dem vorliegenden ·Planwer9-en die Verbindungsstrasse 
zwischen Tannackei"strasse und Büh.Ls t.r-a s s e und der en Fort 
setzung bis zur Kanzelstrasse sowie die zugehör-Lgen Baulinien 
aufgehoben. An deren Stelle tritt ein Fus sweg von 1, 5 m 

_ Bre_i te, dessen Lf.n l enf'ühr-ung im Einspracheverfahren noch 
ger'ingfügig abgeändert wur-do', ·. Fn Ueber-eLn s-t fmmung mit dem 
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gleichzeitig aufgelegten Plan 11Abänderung nördlich Bühl 
strasse" wird die Baulinie entlang der Bühlstrasse auf 5 m 
reduziert und im Bereich der wegfallenden .Strassen ergänzt, 
Da die bisher vorgesehene Verbindungsstrasse für die Fahr 
verkehrserschliessung ohne Bedeutung ist, kann diese vor 
liegende Aenderung gutgeheissen werden, 

Die öffentliche Auflage der 3 Pläne erfolgte in der Zeit vom 
2L~. Mai bis 23. Juni 1976. Gegen den Plan Nr. 9198 9 11 Abänderung 
zwischen Kanzel- und Tannackerstrasse11 gingen 2 Einsprachen ein, 
die auf dem Verhandlungswege und durch geringfügige Korrektur 
im Plan erledigt werden konnten. 

. . .. . . . 

Der Gemeinderat genel11~'ligte in der. Foige .. di·~-- Pi'~~e. am · 28. Juli 

1976, 

·. Formell wur de das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen, 

Es wird 

beschlossen: 

1. Die Strassen- und Baulinienpläne 

I. 
II. 
III. 

Abändcr-ung 
Abä~derung 
Abänderung 

' . . : ' . 

. ,; -~ ' 
nördlich Vorsti~i-· ·· 

riördlich Bühlst~asse 
zwischen Kanzel- und Tannackerstrasse 

·, 
.. ·.,:·····. "I.' 

der Einwohnerg@rtleincle Egerkingon ·werden genDhrnigt. 

2. Die GemeTnde·· ·Egerkingen wird verhalten;· ·d:em Kant. -J\,r;1t für 
Raumplanung bis zum 31.· Oktober 1976 nochje 2 Pläne zuzu 
stellen. Plan Nr. 9198 ist in bereinigter Form zu erstellen. 
Die Pläne sind mit dem Genehmigungsvermerk .. der .Gemeinde zu 

versehen. 'i 

3. Bestehende Pläne .-yerlJet~n .ihre Rechtskraft soweit sie mit den 
vorliegenden in Widerspruch stehen. 
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Cenehmf.gung sgobühr-s Fr.- 300 .. - 
Publikationskosten: Fr. 18.,- 

Fr. 318.-- 
(Staatskanzlei Nr. 1121 ) RE 

Der Staatsschreiber: 

l}, . H. o.x ~Ar 

Bau-Departement (2) HS 
Kant„ Hochbauamt (2) 
Kant. Tiefbauamt (2) 
Amt für 11asserwirtschaft (2) 
Rechtsdienst des Bau-Departcmentes 
Amt für Raumplanung (3), mit Akten und ~ 1 gen. Pl.an 
Kreisbauamt II, 4600 0lten 
Amtschreiberei, 4710 Balsthal, D;]__i t _j_e_ 1 __g_e_n. Plan (_folgt späte__ci 
Kant. Finanzverwaltung (2) 
Sekretariat der K.atasterschatzung (2) 
Ammannanrt der EG, 4622 Egerkingen 
Baukommission der EG, 4622 Eeerkingen, mit je 1 gen. Plari (folgt 

~tl 
Ingenieurbüro Bernasconi, Schubiger, Beer, Lehnrütti, 

4702 0ensingen 

Amtsblatt Publikation: 
Die Strassen- und Baulinienpläne 

- Abänderung nördlich Vorstadt 
- Abände r'ung nördlich BUhlstrasse 
- Abänderung zvrischen Kanzel- und Tannackerstrasse 

der Einwohnergemeinde Egerkingen werden genehmigt. 
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